Vereinsförderichtlinien

der Gemeinden des Sportkreises Karlsruhe 
	Gemeinde
	Grundförderung
	Jugendförderung
	Sportgeräte
	Investitionen
	Jugendpflege-Maßnahmen
	Jubiläums-Gaben
	Unterhaltung von Vereinsanlagen
	Teilnahme an Meisterschaften

	Bretten
	bis 50 akt. Mitgl. 100 €

51-150akt. Mitgl.200 €

151-500      (       400 €

501-1000    (       600 €

ab 1001       (      700 €
	für jedes Mitglied

bis z.18.Lebensjahr

20 €

entgeltfreie Nutzung von Sporthallen, Plätzen
	Mindestansch.-

wert 300 €

werden 25 %

bezuschusst.

Höchstzuschuss

1.000 €
	20 % zur Errichtung

vereinseigener Anlagen u.Instand-

setzungen in größerem Umfang
	
	bei 25-,50-, 75- u. 100-jährigen Jubiläen;

pro Jahr des Bestehens:

5 €
	Unterhaltungs-u.

Pflegezuschuss

von 0,30 €

pro qm/Jahr

Hallen,Ger.Räume

4 € / qm(Jahr

Hallenschießbahn

6 €/qm/Jahr

sonst.Schießb.

4 €/qm/Jahr

San.Räume 8 €
	

	Dettenheim
	sportliche u. kulturelle Veranstaltungen mit < 30 Jgdl.; je Verein zwei im Jahr, mit je 160 €.
	vom 3. bis 18. Lj., jährlich 8 €.

Jgdl. müssen beim BSB gemeldet sein!
	Mindestansch.-wert 250 €;

25 % werden bezuschusst (höchstens 500 €/ Jahr).
	15 % (max. 15.000 €) für Neubau-, Er-weiterungs- u. In-standsetzungsmaßn. von Vereinsanlagen.

Kosten werden durch Gemeinde/ BSB ermittelt.
	
	bei 25-,50-, 75- u. 100-jährigen Jubiläen;

pro Jahr des Bestehens:

5 €
	Sanitärräume für den Sportbereich werden mit 8 €/m2 bezuschusst.

Bei Rasenpflege (Mähen) durch Bauhof, werden jeweils 30 € er-hoben.
	

	Eggenstein-

Leopoldshafen
	1,10 € je beitrags-

pflicht,Mitglied und allen

Jugendlichen

Mitglieder ab 3 Jahre
	10,50 € pro

Jugendlichem
	
	10 % des durch den zuständ. Verband als bezuschussungs-fähig anerkannten Betrages
	Freiz.-förd/Tag

außerhalb Egg.-L.: 4,10 € (für mind. 5 Tage); innerh. Egg.-L.: 2,60 € (für mind. 5 Tage);

Aufenthalt in Steinabad 5,20 €/ Jgdl.
	
	
	

	Ettlingen
	
	10 € pro

Jgdl. bis 18.Lebensjahr


	Anschaff.Wert

von über  410 € mit 20 %

bezuschusst sofern BSB die

Anschaffung 

fördert.
	Ki.-u.Jgd.Frei-

Zeiten bis z.

21.Lebensjahr

1,60 €

pro Tag/Teiln.

Betreuer im

Verhältnis

6 Jgd = 1.Betr
	Ki.-u.Jgd.Frei-

Zeiten bis z.

21.Lebensjahr

1,60 €

pro Tag/Teiln.

Betreuer im

Verhältnis

6 Jgd = 1.Betr
	bei Jubiläen werden auf Antrag Zu-schüsse

zwischen 

40 u. 400 € gewährt
	für Pflege vereins-eigener Anlagen u. Sportplätze unterschiedliche

Zuschüsse (z. B. 

Rasenspielfeld: 1.720 €, Schieß-sportanlage: 2.072
	Fahrkostenzusch.

bis zum

27.Lebensjahr

ab Ba-Wü.Meist.

aufwärts.

	Graben-Neudorf
	
	13 € pro Jgdl..bis 18 Jahre
	
	Bau v.Anl. 15 % d.

förderfäh.Kost.max.

20.000 €
	Jgd.Freizeiten

3 € pro

jgdl.Teilnehm.
	
	
	

	Karlsbad
	Gemeinde zahlt pro

Einwohner 2,55 €

an die Vereine.Der Betrag wird vom Ortschafts.-

rat an die Vereine nach

Größe aufgeteilt
	
	
	10 %

bei Baumaßnahmen.

Eigenleistungen 

werden mit 7,50 EU

pro Stunde bewertet

davon werden dem 

Verein 10 % ausbezahlt
	
	
	1.Rasenplatz  

   2.556 €

Weiterer Rasenplatz

   2.045 €

Rasenkleinspielfeld

   1.534 €
	

	Linkenheim-Hochstetten
	Keine
	10,-- € Ju-Zu-

schuss

25,- € Betriebs-

kostenzuschuss pro

Jgdl. v. 6-18 Jahr

(Betr.Kosten nur f.

best.Vereine)
	
	Investitionskosten-

Zuschuss von 20 %

der anrechenbaren

Kosten
	2,50 € pro

Teiln.+ Tag

(6-18 Jahre)

bei Maßnahn.

außerhalb

Fortbild.Jgd.-

Leit.7,50 €/Tag
	Ab 25 jähr.

Bestehen:

10 €/Vereins-jahr...

25: 250 €

50: 500 €

75: 750 €

100:1000 €
	
	Einzelfallent-

scheidung

	Malsch
	Turn-u.Sportvereine

erhalten einen jährl.

Grundbeitrag in Höhe von

105 – 770 € je nach

Größe u. Bedeutung
	8,-- € für

jedes dem Verband gemeldete.

jgdl.Mitglied von

3 bis 18 Jahren
	f.Beschaff.u.Rep.

von Sportgeräten

bei Mindestkosten von 250 €

30 % der nach-

gewiesenen Kosten/höchst.

1.550 € jährl.
	30 % der nachgew.

Aufw. höchst.

36.000.—€ je

Maßnahme.Eigen-

arbeit der Mitglied.

wird mit 8 € pro

gel.Arbeitsstunde in

die zuschussfäh.Kosten

eingerechnet.
	Pro Tag /Teiln.

2,30 €

mind.2 Tage

u. 6 Personen.
	125 €/25 J.

250 € 50 J.

375 € 75 J.

500 € 100 Jahre

500 € über

100 Jahre
	
	

	Marxzell
	Sportvereine erhalten jährl. Pauschale von 225 €.
	10 €/ Jugendl. unter 18 Jahren.
	
	20% der Inv.-kosten (höchstens 10.000 €).
	bei Fahrten 3 €/ Tag.
	5 €/ Beste-hensjahr (höchstens 500 €).
	Sportplätze: 0,15 €/m2 im Jahr; Sanitärräume: 3 €/ m2 im Jahr. 
	

	Oberderdingen
	Befreiung von Hallenge-bühr: eine Veranstaltung/ Jahr
	Jugendliche unter 16 Jahren sind von der Hallengebühr befreit
	
	
	
	bei 25-,50-, 75-, 100- u. 125-jährigen Jubiläen;

pro Jahr des Bestehens:

5 €.
	kostenlose Be-wässerung des Sportplatzes
	

	Pfinztal
	Eingetr.Vereine erhalten

auf Antrag eine Grund-

förderung von 50 DM bis

1000 DM
	Für jdl.Mitglied.

Zuschuss zur Förd.

der Ausbildung

bis 100 Jgdl./ je  15 DM

ab 101 Jgdl./je

12 DM jährl.
	10 % des zu-

schussfähigen

Aufwandes, bei

Spez.Geräten f.d.

Vereinszweck

erhöht sich der

Zuschuss auf 20%
	Mindestaufwand

Beträgt 3.000 DM.

Der Höchstzuschuss

beläuft sich auf

5.000 DM


	Je Jgdl.u.Tag

3.—DM mind.

4 Tage
	im Jubilä-umsjahr (Zahl der Jahre durch 25 teilbar) wird eine

Jub.-gabe z. Verfügung gestellt:

10 DM/ Jahr

(höchstens 1.000 DM)
	
	b.Teilnahme an

Landes-u.Bundes

Meisterschaften

10 % der Kosten

d.günst.Beförd.

Art.Für je angef.

10 aktive Wett-

kämpfer wird f.

einen Begleiter

Zuschuss in gl.. Höhe gewährt.

	Rheinstetten
	Verein muß eine Mindest-

Mitgliederzahl von 15 Pers.aufweisen.Die Höhe

der einzelnen Zuwend.

nach Größe des Vereins

auf Vorschl. des Fachamts VFA festgelegt


	20,45 € für

jedes dem Verband

gemeldete jgdl.

Mitglied vom

3.-18.Lebensjahr
	Förderhöchst-

grenze pro

Verein 800 €.

Der Verein erhält

30% der als

förderfähig aner-

kannten Kosten.
	Für d.Sanierung

30 % des zuschuss-

fähigen Aufwands der durch den BSB

festgelegt wird.

Höchstzuschuss

46.000 €

Neubaumaßnahmen

werden zunächst

nicht berücksichtigt.
	
	125 €/25 J.

250 €/50 J.

375 €/75 J.

500 €/100 J. 

625 €/125 J.
	Großfeld/Rasen:

307 €, Großf./ Kunstst.: 77 €,

Kleinf./Kunst/Asph.: 46 €, Kleinf./ Kunst/Asph.: 15 €, Tennisplatz 15 €.
	

	Stutensee
	Für die allgem.Grund-

förderung werden jährl.

Mittel in Höhe von 1,50

€ pro Einwohner be-

reitgestellt.
	8,50 € pro

Jgdl. vom 3.-18.

Lebensjahr

Verein muß mind.

5 Jgdl. haben.
	
	10 %  der zugrunde

gelegten Kosten 

Höchstbetrag:

10.000 €
	50 % d.Zu-

schussbetrages

d. Landkreises

Karlsruhe
	100 €/25 J.

150 €/50 J.

200 €/75 J.

250 €/100

300 €/125


	Für Unterhaltung 

von Plätzen u. Anlagen wird ein jährl. Zuschuss gewährt (Höhe Einzelfallent-scheidung!)
	

	Waldbronn
	Sportvereine erhalten

jährl.einen Pauschalbetrag

(350 DM)
	
	
	
	
	Ab 10 Jähr.

Bestehen  Zu-

Wendungen in Höhe von

DM 10,-- pro

Jahr des Be-

stehens bei

10,25,50,75,

100 und 125

jähr.Jubiläen.
	Sportplätze

0,20 DM/qm/Jahr

Dusch-,Wasch-u.

Umkleideräume

5,--DM/qm/Jahr
	


Legende u. Anmerkungen

	Abkürzungen Vereine
	Sportgeräte
	Investitionen
	Unterhalt von Anlagen
	Abkürzungen v.Meisterschaft.

	AKK  Akkordeon-Verein

AQ     Aquarienfreunde

AWO Arbeiterwohlfahrt

CC     Carnevals-Club

DLRG Dt. Lebensrett.Ges.

DRK   Dt..Rotes Kreuz

FW     Freiw.Feuerwehr

GV     Gesangvereine

HV     Heimatvereine

KiC    Kirchenchor

MV    Musikverein

OGV  Obst-u.Gartenbauverein

RSV   Radsportverein

RuF   Reit-u.Fahrverein

SFZ  Spielm.-u.Fanf.-Zug

SV    Schützenverein

TV    Turnverein

VoV  Vogelvereine


	Für Sportgeräte sind Mindestbesch.-Grenzen angesetzt;d.h. Einzelgeräte unter-

halb dieser Grenzen werden nicht 

bezuschusst.Ebenso gibt es Höchstgrenzen (max.Zuschuss).

Fehlt eine oder beide Grenzen,

so kann von unbegrenzter Zu-

schussgewährung ausgegangen

werden.
	Er herrschen unterschiedliche 

Begriffe vor.

Baukosten

Zuschussfähiger Aufwand

Zuschussfähige Aufwendungen

Zuschussfähige Kosten/Baukosten

Anerkannte Kosten

Es ist zu vermuten, dass im

Prinzip dasselbe gemeint ist.

Eine Harmonisierung der Begriffe

Wäre wünschenswert.
	Hier gibt es die am wenigsten

miteinander vergleichbaren Förderrichtlinien. Es ist jedoch anzumerken, dass einzelne Gemeinden gleiche Situationen völlig anders betrachten.Z.B. erhalten Sportvereine für die Unterhaltung eigener Hallen in

Oberhausen DM 3.500,-/Jahr u.

in Weiher DM 25.000.-/Jahr als

Ersatz für eingesparte öffentliche

Investitionen und Unterhaltungs-

Kosten für Gemeindeeigene

Hallen.
	NBM Nordbadische Meistersch.

BM    Badische Meisterschaften

BWM Bad.-Württenb.Meistersch.

SDM  Süddeutsche Meistersch.

DM    Deutsche Meisterschaften

EM    Europa Meisterschaften

WM  Weltmeisterschaften


( bei vielen Gemeinden lagen uns die Förderrichtlinien nur in DM Beträgen vor.

